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Nachtrag
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 214

Deutsche Telekom Technik GmbH
Stellungnahme vom 23.06.15

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG -
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH be-
auftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzu-
nehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g.
Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

1.
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Aus-
bau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an
den technischen Entwicklungen und Erforder-
nissen. Insgesamt werden Investitionen nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Der
Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur
dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinn-
voll erscheint. Dies bedeutet aber auch, dass die
Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infra-
struktur eines alternativen Anbieters besteht
oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzli-
che, eigene Infrastruktur errichtet.

Das neue Sondergebiet soll an das öffentliche
Telekommunikationsnetz angeschlossen wer-
den. Leider stehen zur telekommunikationstech-
nischen Versorgung des Baugebietes die erfor-
derlichen Leitungen nicht zur Verfügung, so
dass zur Versorgung des Baugebiets bereits
ausgebaute Straßen wieder aufgebrochen wer-
den müssen

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommu-
nikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der
anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnah-
men beim zuständigen Ressort Produktion
Technische Infrastruktur Oldenburg, Ammerlän-
der Heerstraße 138, 26129 Oldenburg, Tel.
(0441) 234-6550, so früh wie möglich, mindes-
tens 8 Wochen vor Baubeginn, schriftlich ange-
zeigt werden.

Abwägung der Stadt Varel

zu 1.
Die nebenstehenden Hinweise zur telekommu-
nikationsgebundenen Infrastruktur werden zur
Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren
und bei der Planrealisierung entsprechend be-
rücksichtigt.


